
 
 
 
 

Bekanntmachung 
der Feststellung des Wahlergebnisses 

 
Bei der Kommunalwahl am 7. Juni 2009 wurde folgendes Wahlergebnis festgestellt: 
 

   Gemeinderatsmitgliederwahl       Kreistagsmitgliederwahl 
 

   Verhältniswahl        Verhältniswahl 
 

    Mehrheitswahl         Mehrheitswahl   
     
 
Zahl der Wahlberechtigten:                                                                  Zahl der Wahlberechtigten:  
 
 
Zahl der Wähler:                                                    Zahl der Wähler: 
 
     
Zahl der ungültigen Stimmabgaben                                                  Zahl der ungültigen Stimmabgaben 
(Stimmzettel):                                                    (Stimmzettel):  
 
Zahl der gültigen Stimmabgaben                                                  Zahl der gültigen Stimmabgaben 
(Stimmzettel):                                                    (Stimmzettel): 
 
Zahl der gültig abgegebenen Stimmen                                                  Zahl der gültig abgegebenen Stimmen 
insgesamt:                                                    insgesamt: 
 
Auf den Wahlvorschlag entfallen die in der nachfolgenden Aufstellung aufgeführten gültigen Stimmen. Ferner bitte ich, die 
Angabe der Reihenfolge der Bewerber im Wahlvorschlag und die Zahl der auf den Wahlvorschlag entfallenden Sitze sowie die 
Namen der Gewählten unter Angabe des Kennworts des Träger des jeweiligen Wahlvorschlags zu entnehmen. 
 
A) Wahlvorschlag der  
 
 
 

Kennwort des 
Wahlvorschlages 

 
entfallene 

Sitze 

 
Gewählt  

Ist1): 

 
Vor- und Nachnamen der Bewerber/-innen in der 

Reihenfolge der (aller) Bewerber im Wahlvorschlag 

 
Stimmen 

  
X 

  
Oberkersch, Erich  

 
241 

 
6 

 
X 

 
Oberkersch, Richard 

 
74 

  
X 

 
Schulze, Carola 

 
93 

 
 
 
1 – Christliche Demokratische 
Union (CDU) 
 
 
 

  
X 

 
Becker, Hubert jun. 

 
36 

 
Weitere Ergebnisse (Fortsetzung) siehe:             Anlage 1, Blatt Nr.  
 
 
Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses (Anfechtungs-
frist) die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung mit Begründung bei der Rechtsaufsichtsbehörde wegen 
Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung (Wahlvor-
schrift) anfechten. 
 
 
 
 
 
Die Anfechtung muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorgetra-
gen werden, können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

1) Gewählte sind durch X gekennzeichnet 

Wahlleiter/in 
 
Herr Heinemann  

Gemeinde 
 
Ferna 

486  

309  

10  

299  

890  

 

von –bis: 

1-1 

Bezeichnung, Anschrift 
 
Landkreis Eichsfeld, Kommunalaufsicht, Friedensplatz 8, 37308 Heiligenstadt 

Ort, Datum 
 
 
 

Ferna, den 09.06.2009 

Unterschrift 
 
 

 
gez. Heinemann 



Anlage 1                               Blatt:  
Zur Bekanntmachung der Feststellung des Wahlergebnisses 
 
für die       Gemeinderatsmitgliederwahl 
 
              Kreistagsmitgliederwahl  
 
 

Wahlvorschlag der  
 
 
 

Kennwort des  
Wahlvorschlages 

 

 
entfallene  

Sitze 

 
Gewählt  

Ist 1) 

 
Vor- und Nachnamen der Bewerber/-innen in der 

Reihenfolge der (aller) Bewerber im Wahlvorschlag 

 
Stimmen 

 
X 

 
Fromm, Theresia 

 
115 

 
 

 
Enenkel, Stephania 

 
25 

 
 

 
Blacha, Raphael 

 
21 

 
X 

 
Blacha, Marcel 

 
46 

  
 

 
 

 
X 

 
Ernst, Alexander 

 
92 

 
X 

 
Windolph, Ute 

 
100 

 
 

 
Küch, Birgit 

 
47 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
1- Christliche Demokratische 
Partei Deutschlands (CDU) 
 
 
 
 
 
 
 
2 – Freie Wähler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

1) Gewählten sind durch X gekennzeichnet 

1/1 


